
AMT UNTERSPREEWALD

Gemeinde: Schönwald

Datum der Sitzung:

Tagesordnungspunkt:  
  öffentlich        nicht öffentlich       Dringlichkeit

Beratungsgegenstand: Stellungnahme im  Rahmen  der  Beteiligung  der  Behörden
und sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange,  sowie der  Nachbargemeinden gem.  § 4  Abs.  2
Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf des Bebauungsplans "Nutzungsänderung Spreewald-
Parkhotel in Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie im OT Niewitz"

Einreicher der Vorlage Vorlagennummer Datum
Paetsch - BA 8-2020 29.01.2020

A. Beschlussvorlage:

Die Gemeindevertretung beschließt:
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie
der Nachbargemeinden  stimmt  die  Gemeinde  Schönwald  dem  Entwurf   des
Bebauungsplans Nutzungsänderung Spreewald-Parkhotel in Klinik für Psychosomatik und
Psychotherapie im OT Niewitz  der Gemeinde Bersteland zu.
 

Begründung der Beschlussvorlage:

Mit Schreiben vom 21.01.2020 wird die Gemeinde Schönwald aufgefordert  im Rahmen der
Beteiligung der  Nachbargemeinden  und  sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange  eine
Stellungnahme zum  Entwurf   des  Bebauungsplans  Nutzungsänderung Spreewald-
Parkhotel in  Klinik  für  Psychosomatik  und  Psychotherapie  im  OT  Niewitz  der  Gemeinde
Bersteland, in der Fassung Januar 2020, bis zum 28.02.2020 abzugeben.

Das Plangebiet  liegt  außerhalb  des  Ortsteils  Niewitz  nahe  der  Bundesstraße  B  115.  Der
Geltungsbereich umfasst  das  Grundstück  der  Gemarkung  Niewitz,  Flur  1,  Flurstück  306
und hat eine Größe von ca. 6,02 ha. Das Areal wird derzeit als Hotel genutzt.
Das bestehende  Hotel  soll  durch  eine  Therapieeinrichtung  für  Psychosomatik  und
Psychotherapie ergänzt  bzw.  kombiniert  werden.  Beide  Nutzungen  sollen  durch  einen
zusätzlichen Wellness-Bereich  profitieren.  Im  Norden  ist  ein  zweigeschossiger  Anbau  in
der Achse  des  Bestandsgebäudes  als  separates  Gebäude  geplant.  Hier  werden  die
notwendigen Behandlungsräume  untergebracht.  Der  Wellnessbereich  mit  Schwimmbad,
Sauna, Fitness-  und  Entspannungsräumen  wird  in  einem  eingeschossigen  Anbau
untergebracht, der  im  Süden  an  das  Hotelgebäude  anschließt.  Der  Geltungsbereich  wird
als sonstiges  Sondergebiet  Zweckbestimmung  Gesundheitszentrum mit  Beherbergung
ausgewiesen.
Die erforderlichen  Ausgleichs-  un  Ersatzmaßnahmen  sollen  innerhalb  des
Geltungsbereiches realisiert werden.

Die Verwaltung  schlägt  vor,  dem  Entwurf   des  Bebauungsplans  Nutzungsänderung
Spreewald-Parkhotel in  Klinik  für  Psychosomatik  und  Psychotherapie  im  OT  Niewitz ,
zuzustimmen. Planungen der Gemeinde Schönwald werden nicht beeinträchtigt.

  
 

Hinweis:
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Finanzielle Auswirkungen

   Ja   Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: im i. H. von  zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt  einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : einmalig
jährlich
keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart Ja Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto in Höhe von
noch verfügbare Mittel
Vergabevorschlag .

Anlagen
Anlage 1 - Anschreiben des Planungsbüros vom 21.01.2020
Anlage 2 - Entwurf des B-Plans in der Fassung Januar 2020
Anlage 3 - Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan

   

  
 

B. Stellungnahme des Ortsbeirates/Ortsvorstehers:
 

Anhörung war erforderlich

Ja Nein

Stellungnahme liegt anbei

Stellungnahme lag bei Versendung nicht vor

Datum Unterschrift der/des zuständigen FA-Leiterin/s:
Schudek - BA
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C. Beschluss:  Die Gemeindevertretung beschließt:
 

    nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

 in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage
oder Ablehnung der Beschlussvorlage

  
 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22 BbgKVerf
nicht teilgenommen:

Sichtvermerk/Datum:
Amtsleiterin/ Amtsleiter Amtsdirektor Vorsitzende/r der

Gemeindevertretung
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